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GEMEINDE  M I E M I N G 
Aktenzeichen: GR 3/2011 (10) 
  

 

 

 

 

 

In der Gemeinderatssitzung am 22.03.2011 wurden folgende Beschlüsse ge-

fasst: 
 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, Herrn Kranebitter Andreas, 

Höhenweg 30, für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage 

a) einen Zuschuss zu den Kanalanschlussgebühren in der Höhe von  
 € 1.469,64 und 

b) einen Zuschuss zu den Erschließungskosten in der Höhe von  
 € 2.096,30  

zu gewähren.  

 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, einen Anteil von 15,78 % (ba-

sierend auf den Einwohnergleichwerten) d.s. € 2.086,03 der 10-

Jahres Servicegesamtkosten für die Feuerwehr-Drehleiter Silz, wel-

che u.a. auch von der FFW Mieming verwendet wird, zu tragen.  

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Theaterworkshop der 

Hauptschule Obermieming in der vorletzten Schulwoche des Schuljah-

res 2010/2011 mit € 15,--/Kind zu bezuschussen.  

 

 

Der Gemeinderat nimmt nachfolgende Betriebsanlagenänderungen durch 

die Bezirkshauptmannschaft Imst einstimmig zur Kenntnis:  

a) Raiffeisen-Lagerhaus für das Mieminger Plateau registrierte  
Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Mieming (Obermieming  

205) und 

b) Pirktl Holiday GmbH & Co KG, Hotel „Alpenresort Schwarz“,  

 Mieming (Obermieming 141). 

Seitens der Gemeinde werden keine Einwände gegen die in § 355 Ge-

werbeordnung 1994 angeführten Punkte erhoben. 

 

 

Der Gemeinderat nimmt die Betriebsanlagenneugenehmigung der Ötztal 

Arena – Bäckerei GmbH, Filiale Mieming, Kaffeekonditorei, Obermie-

ming 179a, durch die Bezirkshauptmannschaft Imst einstimmig zur 

Kenntnis.  

Seitens der Gemeinde werden keine Einwände gegen die in § 355 Ge-

werbeordnung 1994 angeführten Punkte erhoben. 
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Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem vorgelegten Planentwurf 

„Dorferneuerung Obermieming“ des Verkehrsplanungsbüros Huter 

Hirschhuber OG, 6060 Hall i. T. hinsichtlich des geänderten Stra-

ßenverlaufs der B 189 zu.  

 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Tausch- und Übergabevertrag  

zwischen den Geschwistern Perkhofer und der Agrargemeinschaft Bar-

wies sowie der Gemeinde Mieming, als Vertreterin des öffentlichen 

Gutes 6414 Mieming, zu.  

 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Wegverlegung (südliche Zu-

fahrt zum neuen Kinderhaus/ehemaliges Altersheim Untermieming) mit 

der Pfarre Mieming entsprechend des vorgelegten Lageplanes „V2“ des 

DI. Andreas Falch zu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gemeinderat als Vertreterin des Öffentlichen Gutes beschließt 

einstimmig, dass unter Zugrundelegung der Vermessungsurkunde des 

GeoSystem Ziviltechniker-Vermessungsbüros KG, 6410 Telfs, vom 

07.03.2011, GZ: 5837/11, das Trennstück „1“ im Ausmaß von 72 m² 

(aus dem Gst. 10899, EZ 383) aus dem öffentlichen Gut auszuscheiden 

ist (Exkamerierung) (neue Eigentümerin Krug Gabriele) und das 

Trennstück „2“ im Ausmaß von 22 m² (aus dem Gst. 10947, EZ 90052; 

Krug Gabriele) in das öffentliche Gut aufgenommen wird. 

 

 

 

Der Gemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus, abzuklären, ob 

die Gemeinde Mieming grundbücherliche Eigentümerin des Gst. 9535/2 

in EZ 533 mit einer Gesamtfläche von 369,7984 ha ist. Derzeit ist 

im Grundbuch die  „Fraktion Obermieming“ als Eigentümerin eingetra-

gen.   
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Der Gemeinderat stimmt unter dem Vorsitz des Vizebürgermeisters 

Klaus Scharmer dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2010 mit einer 

Vorschreibungssumme: 

 

im ordentlichen Haushalt   Einnahmen €   5.492.293,55 

                           Ausgaben €   4.888.176,88 

ergibt einen Überschuss €     604.116.67 

 

im außerordentlichen Haushalt Einnahmen €   1.601.764,17 

                              Ausgaben €  1.684.711,51 

ergibt einen Abgang von € -    82.947,34 

 

einen Kassen(Ist)-Abschluss per 31.12.2009 €     367.083,23 

 

und den Ausgaben/Einnahmen Unter- und Überschreitungen über        

€ 7.267,00 einstimmig zu. 

 

Gleichzeitig spricht der Gemeinderat die Entlastung des Bürgermeis-

ters aus.  

 

 

Gemeindebewohner, die behaupten, dass Organe der Gemeinde Gesetze 

oder Verordnungen verletzt haben, können beim Gemeindeamt Mieming 

schriftlich Aufsichtsbeschwerde erheben. 

 

       Der Bürgermeister: 

       Dr. Franz Dengg 

Mieming, 23.03.2011 

 

Angeschlagen am: 24.03.2011 

Abgenommen am:  


